
 
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) 
der Amann Truck & Bus Service GmbH (LG Feldkirch, FN 146142s) 
Im Folgenden kurz „Amann“  genannt 
Stand: März 2025 
 
1. Geltung 
 
1.1 Soweit keine ausdrücklichen anderweitigen Vereinbarungen getroffen wurden, gelten für 
sämtliche Rechtsgeschäfte von Amann bzw. Unternehmen, die zu Unternehmensgruppe 
von Amann gehören, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Andere Allgemeine 
Geschäftsbedingungen, insbesondere allfällige Geschäftsbedingungen des 
Vertragspartners werden ausdrücklich abbedungen, auch wenn sie in 
Auftragsbestätigungen, Schriftverkehr etc. aufscheinen. Diese gelten auch dann nicht, 
wenn ihnen im Einzelfall nicht ausdrücklich von Amann widersprochen wurde. 
 
1.2 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen 
Vertragsbeziehungen, somit auch dann, wenn bei Zusatzverträgen, Verlängerungen 
und/oder künftigen Verträgen darauf nicht ausdrücklich hingewiesen wird. 
 
1.3 Abweichungen, Änderungen, Ergänzungen oder der (teilweise) Ausschluss der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Amann bedürfen zur Gültigkeit der Schriftform 
und müssen von beiden Teilen unterfertigt werden. Dasselbe gilt auch für das Abgehen 
von der Schriftform. 
 
2. Angebot / Vertragsschluss 
 
2.1 Sämtliche Angebote, Kostenvoranschläge und Kostenschätzungen von Amann werden 
nach den zum Zeitpunkt der Erstellung bekannten bzw. bekanntgegebenen Informationen 
und Gesichtspunkten gemacht. Sie sind unverbindlich und freibleibend (unverbindlicher 
Schätzungsanschlag), insbesondere im Hinblick auf Lieferzeiten bzw. -termine und Preise. 
Angebote, Kostenvoranschläge und Kostenschätzungen von Amann werden sohin ohne 
jegliche Gewähr (auch bezogen auf Richtigkeit und Vollständigkeit) erstellt. 
 
2.2 Sind im Zeitraum zwischen Angebot und Beauftragung rechtliche Bestimmungen, 
behördliche Auflagen, technische Produktänderungen odgl. in Kraft getreten, ist Amann 
berechtigt, das Angebot preislich und/oder technisch entsprechend anzupassen. 
 
2.3 Der Vertragsabschluss kommt durch Angebotsstellung durch Amann und die Annahme 
durch den Vertragspartner, durch Bestellung des Vertragspartners (Angebot) und die 
schriftliche Annahme durch Amann (Auftragsbestätigung, Arbeitsauftrag odgl.) oder durch 
die Auslieferung der Ware bzw. mit Beginn der (Dienst-)Leistung durch Amann zustande. 



 
Weicht die Annahme durch Amann von der Bestellung ab, gilt dies als neues freibleibendes 
Angebot von Amann. Weist der Vertragspartner nicht binnen 3 Tagen nach Erhalt der 
Auftragsbestätigung auf allfällige Abweichungen von seiner Bestellung hin, so gilt der Inhalt 
der Auftragsbestätigung als Vertragsinhalt.  
 
2.4 Der Vertragspartner ist an sein Angebot für die Dauer von 30 Tagen ab Eingang bei 
Amann gebunden. 
 
2.5 Der Umfang des konkreten Auftrages wird im Einzelfall vertraglich vereinbart. 
 
2.6 Amann ist berechtigt, die ihr obliegenden Aufgaben ganz oder teilweise durch Dritte als 
Subauftragnehmer erbringen zu lassen. 
 
2.7 Der Vertragspartner verpflichtet sich, während der Dauer sowie bis zum Ablauf von drei 
Jahren nach rechtswirksamer Beendigung des Vertrages mit Amann keine wie immer 
gearteten Geschäftsbeziehungen zu Personen (Dritte, Mitarbeiter von Amann etc.), 
Gesellschaften odgl. einzugehen, deren sich Amann zur Erfüllung ihrer vertraglichen 
Pflichten – auch anderen Vertragspartnern gegenüber – bedient oder bedient hat. Für den 
Fall des Verstoßes des Vertragspartners gegen diese Bestimmungen, hat der 
Vertragspartner Amann unabhängig eines darüberhinausgehenden 
Schadenersatzanspruches eine Pönale gemäß Punkt 5.20 zu leisten. 
 
2.8 Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen der schriftlichen Bestätigung 
durch Amann. 
 
2.9 Der Vertrag endet grundsätzlich mit Lieferung oder mit Abschluss des Projektes. 
 
2.10 Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart bzw. etwas Anderes gesetzlich 
zwingend vorgeschrieben ist, steht dem AG kein Auflösungs-, Kündigungs- und/oder 
Rücktrittsrecht zu. Davon ausgenommen sind lediglich gesetzlich zwingend vorgesehene 
Auflösungs-, Kündigungs- und/oder Rücktrittsrechte. Bei Endverbrauchern gelten sohin 
insbesondere die in § 3 KSchG genannten Rücktrittsrechte. 
 
3. Preise / Zahlungsbedingungen 
 
3.1 Es gelten die im Angebot oder in der Auftragsbestätigung von Amann genannten Preise. 
 
3.2 Die in Katalogen, Prospekten, Preislisten etc. angegebenen Preise von Amann sind – 
soweit nicht im Einzelfall ausdrücklich etwas anderes angegeben ist – stets unverbindlich 
und freibleibend. Ebenso sind die Preise für Nachbestellungen, Zusatzaufträge, 
Vertragsverlängerungen etc. unverbindlich. 



 
 
3.3 Amann behält sich bei offenkundigen und nachvollziehbaren Schreib- und/oder 
Rechenfehlern die Vertragsanpassung vor. 
 
3.4 Bei einer vom Gesamtangebot abweichenden Bestellung behält sich Amann eine 
entsprechende Preisänderung ausdrücklich vor. 
 
3.5 Die für die Erstellung von Reparaturangeboten, Kostenvoranschlägen, 
Kostenschätzungen oder Gutachten anfallenden Kosten sind vom Vertragspartner 
unabhängig davon, ob es zur Auftragserteilung kommt, zu bezahlen. 
 
4. Vertragserfüllung 
 
4.1 Die Lieferungen/(Dienst-)Leistungen durch Amann erfolgen entsprechend dem Angebot 
oder der Auftragsbestätigung/des Arbeitsauftrages von Amann. Zumutbare, sachlich 
gerechtfertigte, geringfügige Änderungen der Leistungsausführungen durch Amann gelten 
vorweg vom Vertragspartner als genehmigt. 
 
4.2 Bei Reparaturaufträgen werden – sofern nicht ausdrücklich etwas anders vereinbart 
wurde – die von Amann als notwendig und zweckmäßig erkannten Leistungen erbracht 
und auf Basis des tatsächlich angefallenen Aufwandes verrechnet. 
 
4.3 Sollte Amann nach Vertragsabschluss feststellen, dass die bestellte Ware oder 
Dienstleistung nicht mehr verfügbar ist oder aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 
nicht geliefert werden kann, kann Amann entweder eine in Qualität und Preis gleichwertige 
Ware anbieten oder vom Vertrag zurücktreten. 
 
5. Gewährleistung / Haftung 
 
5.1 Amann leistet Gewähr für die vereinbarungsgemäße Qualität der gelieferten Waren bzw. 
erbrachten (Dienst-)Leistungen sowie die gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften. Eine 
darüberhinausgehende Gewährleistung ist ausgeschlossen. 
 
5.2 Soweit gesetzlich zulässig, gilt die Gewährleistung gänzlich ausgeschlossen bei 
natürlichem Verschleiß, unsachgemäßer Behandlung oder unwesentlichen Mängeln. 
 
5.3 Im Falle der Gewährleistung ist Amann nach ihrer Wahl zur Verbesserung, Ersatz oder 
Austausch in angemessener Frist berechtigt. 
 
6. Eigentumsvorbehalt 
 



 
6.1 Sämtliche Lieferungen, Leistungen etc. bleiben bis zur vollständigen Erfüllung 
sämtlicher Forderungen im Eigentum von Amann. 
 
6.2 Der Vertragspartner ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren 
ordnungsgemäß zu erhalten. 
 
7. Rechtswahl / Gerichtsstand 
 
7.1 Für Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis wird als ausschließlicher Gerichtsstand das 
für A-6890 Lustenau sachlich zuständige Gericht vereinbart. 
 
7.2 Der Vertrag unterliegt ausschließlich österreichischem Recht. 
 
8. Schlussbestimmungen 
 
8.1 Erfüllungsort ist A-6890 Lustenau. 
 
8.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder 
teilweise ungültig sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 
 
Lustenau, im März 2025 


